
Aufnahme (Übertritt) in eine höhere Jahrgangsstufe 
(Stand: 01. Aug. 07 RSO §§ 29; 30; 31; 43; 58; 61; Art. 53(3); (5); Art. 55 (1)6) 

Aufzeichnungen zum Schulartwechsel 
 
 
 
Name/Vorname    Geburtsdatum/Alter    
 
Termin(e):           Anschrift/Tel. 
 
 
 
bisherige Schulart/Jahrgangsstufe  Vorrückungserlaubnis       Wiederholung(en) 
           Noten in Vorrückungsfächern       Jahrgangsstufe(n) 
bisherige  Schullaufbahn: 
 

Wiederh.            
Jgst. 4 5  6  7  8  9  
Schulart GS           
 
Übertrittsbedingungen 
 
1. 
 
    von Jahrgangsstufe in Jgst.   Aufnahmeprüfung in D/E/M 
       (nächsthöhere)                (Probeunterricht)  Fächer/schriftlich 
            
 
           Fächer/mündlich 
2.  
 
    von Jahrgangsstufe in Jgst.   Aufnahmepr. entfällt für   
 (entsprechende)   HS-Schüler mit ∅∅∅∅ 2,0 in D/E/M Fächer/schriftlich 
      sonst AP in Vorrückungsfächern  
      der R(6) beim Übertritt in   
      Jgst. 6 mit 9  +  Beratung    Fächer/mündlich 
   
 
 
    Nachholfrist bis/Fächer   Art. 53 event. Höchstausbildungsdauer (§ 43 RSO) 
 
 
                             ja           nein 
 
Eintritt in Klasse/Wahlpflichtfächergruppe         Probezeit        Gastschüler (§ 32 RSO) 
 
ausgeliehene Bücher: 
 
Besonderheiten: 
 
 
 
 
 
 
 
Datei: Übertritt/BL        Ü-höhere-Jgst. Protokoll (Stand: RSO  01. Aug. 07) May 


